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Beispiele zur Verwendung von Verarbeitungskennzeichen (VKZ) und 
laufender Nummer des Geschäftsvorfalles (lfd.-Nr.) 

 

Im Folgenden sind beispielhaft grundlegende Situationen im Änderungs- und im Fehlerverfahren für 
die von Krankenhäusern verwendeten Nachrichtentypen beschrieben. Die Übermittlung der 
Nachrichten erfolgt zeitlich je Beispiel in der aufgeführten Reihenfolge. Die Fehlermeldungen werden 
von der Krankenkasse an das Krankenhaus übermittelt, alle anderen Nachrichten werden vom 
Krankenhaus gesendet. 

 

 

1. Aufnahmesatz 

 

Nachrichtentyp VKZ Lfd.-Nr. Rechnungsnummer Rechnungsart Beschreibung 

Änderung 

AUFN 10 01   Erstmeldung 

AUFN 20 01   1. Änderung 

AUFN 20 01   2. Änderung 

Fallstorno 

AUFN 10 01   Erstmeldung 

AUFN {30-35} 01   Fallstorno 

Fehlerhafte Meldung 

AUFN 10 01   Erstmeldung mit Fehler 

AUFN(FHL) 10 01   Fehlermeldung 

AUFN 10 01   Erstmeldung ohne Fehler 

Fehlerhafte Änderung 

AUFN 10 01   Erstmeldung 

AUFN 20 01   Änderung mit Fehler 

AUFN(FHL) 20 01   Fehlermeldung 

AUFN 20 01   Änderung ohne Fehler 

Fehlerhafte Stornierung 

AUFN 10 01   Erstmeldung 

AUFN {30-35} 01   Fallstorno mit Fehler 

AUFN(FHL) {30-35} 01   Fehlermeldung 

AUFN {30-35} 01   Fallstorno ohne Fehler 
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Nachrichtentyp VKZ Lfd.-Nr. Rechnungsnummer Rechnungsart Beschreibung 

Änderung einer fehlerhaften Meldung durch das Krankenhaus; Fehlermeldungen zur ersten Meldung 
und zur Änderungsmeldung (kein zu ändernder Datensatz vorhanden) durch die Krankenkasse 

AUFN 10 01   Erstmeldung mit Fehler 

AUFN(FHL) 10 01   Fehlermeldung 

AUFN 20 01   Änderung 

AUFN(FHL) 20 01   Fehlermeldung (zu 
ändernde Nachricht nicht 
vorhanden) 

AUFN 10 01   Erstmeldung ohne Fehler 

 

Anmerkung: 
Abweichend von den obigen Beispielen dürfen bei Meldungen von Neugeborenen Änderungs-
meldungen zum Aufnahmegrund („0601 Geburt“ oder „01xx Krankenhausbehandlung, vollstationär“) 
nicht versendet werden. Hierzu ist zunächst der Aufnahmesatz durch ein Fallstorno zu stornieren und 
die Aufnahme als neuer Fall zu übermitteln. Ist das Neugeborene bei der selben Krankenkasse wie die 
Mutter versichert, muss ein geändertes KH-internes Kennzeichen des Versicherten verwendet werden. 

Bei Aufnahmeanzeigen ist eine Änderung des Aufnahmegrundes, des Aufnahmetages, der 
Aufnahmeuhrzeit oder einer Aufnahmediagnose durch Übermittlung eines Nachrichtensatzes mit 
Verarbeitungskennzeichen "20" nur dann zulässig, wenn es keine weiteren gültigen Nachrichten des 
Krankenhauses zu diesem Fall gibt. Wurde z. B. bereits eine Entlassungsanzeige zu diesem Fall 
übermittelt, ist zuerst die Entlassungsanzeige zu stornieren, bevor der Aufnahmesatz geändert werden 
darf. 

 



Beispiele zur Verwendung VKZ und Lfd.-Nr.       
Anhang D zu Anlage 5 - § 301-Vereinbarung Seite 3 von 11 

 

Stand: 22.06.2012 10. Fortschreibung zur § 301-Vereinbarung 

 

2. Verlängerungsanzeige (analog Medizinische Begründung) 

Hinweis: 
Wiederholte Verlängerungen sollen nicht durch Änderungsmeldung einer vorangegangenen Verlänge-
rungsanzeige, sondern durch eine neue Meldung mit Verarbeitungskennzeichen „10“ und erhöhter 
Laufender Nummer des Geschäftsvorfalls übermittelt werden. (Anlage 5, Abschnitt 1.2.2) 

 

Nachrichtentyp VKZ Lfd.-Nr. Rechnungsnummer Rechnungsart Beschreibung 

Änderungen zu mehrfachen Verlängerungszeiträumen 

VERL 10 01   Erstmeldung 

VERL 20 01   Änderung 

VERL 10 02   2. Meldung (neuer 
Zeitraum) 

VERL 10 03   3. Meldung (neuer 
Zeitraum) 

VERL 20 02   Änderung zu 2.Zeitraum 

Stornierung einer Verlängerungsanzeige; nur durch Fallstorno über den Aufnahmesatz möglich 

VERL 10 01   Erstmeldung 

AUFN {30-35} 01   Fallstorno 
(Zur Abwicklung eines Falles nach einem Fallstorno ist die Anlage eines neuen Falles mit neuem 
krankenhausinternen Kennzeichen notwendig.) 

Fehlerhafte Meldung 

VERL 10 01   Erstmeldung mit Fehler 

VERL(FHL) 10 01   Fehlermeldung 

VERL 10 01   Erstmeldung ohne Fehler 

Fehlerhafte Änderung 

VERL 10 01   Erstmeldung 

VERL 20 01   Änderung mit Fehler 

VERL(FHL) 20 01   Fehlermeldung 

VERL 20 01   Änderung ohne Fehler 

Fehlerhafte Meldung zum Verlängerungszeitraum 

VERL 10 01   Erstmeldung 

VERL 10 02   2. Meldung (neuer 
Zeitraum) mit Fehler 

VERL(FHL) 10 02   Fehlermeldung 

VERL 10 02   2. Meldung (neuer 
Zeitraum) ohne Fehler 
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Nachrichtentyp VKZ Lfd.-Nr. Rechnungsnummer Rechnungsart Beschreibung 

Änderung einer fehlerhaften Meldung durch das Krankenhaus; Fehlermeldungen zur ersten Meldung, 
zum Verlängerungszeitraum (Lfd.-Nr. 1 fehlt) und zur Änderungsmeldung (kein zu ändernder 
Datensatz vorhanden), durch die Krankenkasse 

VERL 10 01   Erstmeldung mit Fehler 

VERL(FHL) 10 01   Fehlermeldung 1.Zeitraum 

VERL 10 02   2. Meldung (neuer 
Zeitraum) ohne Fehler 

VERL(FHL) 10 02   Fehlermeldung (Lfd.-Nr. 1 
fehlt) 

VERL 20 01   Änderung zu 1.Zeitraum 

VERL(FHL) 20 01   Fehlermeldung (zu 
ändernde Nachricht nicht 
vorhanden) 

VERL 10 01   Erstmeldung ohne Fehler 

VERL 10 02   2. Meldung (neuer 
Zeitraum) ohne Fehler 
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3. Entlassungsanzeige 

 

Nachrichtentyp VKZ Lfd.-Nr. Rechnungsnummer Rechnungsart Beschreibung 

Änderungen 

ENTL 10 01   Erstmeldung 

ENTL 20 01   1. Änderung 

ENTL 20 01   2. Änderung 

Stornierungen von Entlassungsanzeigen 

ENTL 10 01   Erstmeldung 

ENTL 40/41 01   Stornierung 

ENTL 10 02   Erstmeldung Korrektur 

ENTL 20 02   Änderung der Korrektur 

ENTL 40/41 02   Stornierung der Korrektur 

ENTL 10 03   Erstmeldung 2.Korrektur 

Fehlerhafte Meldung 

ENTL 10 01   Erstmeldung mit Fehler 

ENTL(FHL) 10 01   Fehlermeldung 

ENTL 10 01   Erstmeldung ohne Fehler 

Fehlerhafte Änderung 

ENTL 10 01   Erstmeldung 

ENTL 20 01   Änderung mit Fehler 

ENTL(FHL) 20 01   Fehlermeldung 

ENTL 20 01   Änderung ohne Fehler 

Fehlerhafte Stornierung 

ENTL 10 01   Erstmeldung 

ENTL 40/41 01   Stornierung mit Fehler 

ENTL(FHL) 40/41 01   Fehlermeldung 

ENTL 40/41 01   Stornierung ohne Fehler 

Änderung einer fehlerhaften Meldung durch das Krankenhaus; Fehlermeldungen zur ersten Meldung 
und zur Änderungsmeldung (kein zu ändernder Datensatz vorhanden) durch die Krankenkasse 

ENTL 10 01   Erstmeldung mit Fehler 

ENTL(FHL) 10 01   Fehlermeldung 

ENTL 20 01   Änderung 

ENTL(FHL) 20 01   Fehlermeldung (zu 
ändernde Nachricht nicht 
vorhanden) 

ENTL 10 01   Erstmeldung ohne Fehler 
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Anmerkung: 
Die Änderung oder Stornierung einer Entlassungsanzeige nach bereits erfolgter Übermittlung einer 
Schlussrechnung ist nur dann zulässig, wenn eine Gutschrift/Stornierung für die Schlussrechnung 
erfolgreich übermittelt wurde. Erst nach der Gutschrift/Stornierung des Rechnungssatzes kann die 
Entlassungsanzeige storniert oder geändert und ein erneuter Rechnungssatz übermittelt werden. 
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4. Rechnungssatz 

 

Nachrichtentyp VKZ Lfd.-Nr. Rechnungsnummer Rechnungsart Beschreibung 

Gutschriften/Stornierungen 

RECH 10 01 A 01 1.Zwischenrechnung 
(erster Zeitraum) 

RECH 10 02 A 04 Gutschrift/Storno 

RECH 10 03 B 01 1.Zwischenrechnung 
Korrektur 

RECH 10 04 C 01 2.Zwischenrechnung 
(zweiter Zeitraum) 

RECH 10 05 D 02 Schlussrechnung (dritter 
Zeitraum) 

RECH 10 06 C 04 Gutschrift/Storno für 
2.Zwischenrechnung 

RECH 10 07 E 01 2.Zwischenrechnung 
Korrektur (zweiter 
Zeitraum) 

Durch ein Fallstorno über den Aufnahmesatz werden neben dem Fall auch alle Rechnungen storniert 

RECH 10 01 A 02 Schlussrechnung 

AUFN {30-35} 01   Fallstorno 
(Zur Abwicklung eines Falles nach einem Fallstorno ist die Anlage eines neuen Falles mit neuem 
krankenhausinternen Kennzeichen notwendig.) 

Fehlerhafte Meldung 

RECH 10 01 A 02 Schlussrechnung mit 
Fehler 

RECH(FHL) 10 01 A 02 Fehlermeldung 

RECH 10 01 A 02 Schlussrechnung ohne 
Fehler 

Fehlerhafte Gutschrift 

RECH 10 01 A 02 Schlussrechnung 

RECH 10 02 A 04 Gutschrift/Storno mit 
Fehler 

RECH(FHL) 10 02 A 04 Fehlermeldung 

RECH 10 02 A 04 Gutschrift/Storno ohne 
Fehler 

RECH 10 03 B 02 Schlussrechnung 
Korrektur 
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Nachrichtentyp VKZ Lfd.-Nr. Rechnungsnummer Rechnungsart Beschreibung 

Gutschrift einer fehlerhaften Schlussrechnung durch das Krankenhaus; Fehlermeldungen zur 
Schlussrechnung und zur Gutschrift (kein gutzuschreibender Datensatz vorhanden) durch die 
Krankenkasse 

RECH 10 01 A 02 Schlussrechnung mit 
Fehler 

RECH(FHL) 10 01 A 02 Fehlermeldung 

RECH 10 02 A 04 Gutschrift 

RECH(FHL) 10 02 A 04 Fehlermeldung (gutzu-
schreibende Rechnung 
nicht vorhanden) 

RECH 10 01 A 02 Schlussrechnung ohne 
Fehler 

Mahnung von Rechnungen 

RECH 10 01 A 01 1. Zwischenrechnung 

RECH 10 02 B 01 2. Zwischenrechnung 

RECH 10 03 A 07 1. Mahnung zur 1. 
Zwischenrechnung 

RECH 10 04 C 02 Schlussrechnung 

RECH 10 05 A 08 2. Mahnung zur 1. 
Zwischenrechnung 

 

Anmerkung: 
Eine Schlussrechnung ist bei Änderung des Aufnahmegrundes, des Aufnahmetages, der 
Aufnahmeuhrzeit oder einer Aufnahmediagnose der Aufnahmeanzeige zu dem selben Fall zu 
stornieren/gutzuschreiben. Dies trifft auch dann zu, wenn sich inhaltlich an der Schlussrechnung nichts 
ändert. 
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5. Rechnungssatz Ambulante Operation 

 

Nachrichtentyp VKZ Lfd.-Nr. Rechnungsnummer Rechnungsart Beschreibung 

Gutschrift (z.B. Aktualisierung der Zuzahlung) 

AMBO 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

01 A 02 Erstmeldung 

AMBO 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

02 A 04 Gutschrift/Storno 

AMBO 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

03 B 02 Erstmeldung Korrektur 

Fallstorno 

AMBO 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

01 A 02 Erstmeldung 

AMBO (30-34,36-
39,45-47) 

01 A 02 Fallstorno 

Fehlerhafte Meldung 

AMBO 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

01 A 02 Erstmeldung mit Fehler 

AMBO(FHL) 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

01 A 02 Fehlermeldung 

AMBO 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

01 A 02 Erstmeldung ohne Fehler 

Fehlerhafte Gutschrift 

AMBO 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

01 A 02 Erstmeldung 

AMBO 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

 

02 A 04 Gutschrift/Storno mit 
Fehler 
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AMBO(FHL) 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

02 A 04 Fehlermeldung 

AMBO 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

02 A 04 Gutschrift/Storno ohne 
Fehler 

AMBO 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

03 B 02 Erstmeldung Korrektur 

Gutschrift einer fehlerhaften Meldung durch das Krankenhaus; Fehlermeldungen zur ersten Meldung und 
zur Gutschrift (kein gutzuschreibender Datensatz vorhanden) durch die Krankenkasse 

AMBO 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

01 A 02 Erstmeldung mit Fehler 

AMBO(FHL) 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

01 A 02 Fehlermeldung 

AMBO 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

02 A 04 Gutschrift/Storno 

AMBO(FHL) 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

02 A 04 Fehlermeldung (gutzu-
schreibende Rechnung 
nicht vorhanden) 

AMBO 05/06/07/ 
10/11/12/ 
16/17/18/ 

19 

01 A 02 Erstmeldung ohne Fehler 
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6. Zuzahlungsgutschrift (analog Zuzahlungsgutschrift Ambulante Operation) 

Hinweis: 
Die Rechnungsart „80“ oder „90“ ist bei der Zuzahlungsgutschrift erst mit der 7. Fortschreibung 
möglich. 

 

Nachrichtentyp VKZ Lfd.-Nr. Rechnungsnummer Rechnungsart Beschreibung 

Rückforderung 

ZGUT 10/11 01 A 80 Erstmeldung 

ZGUT 10/11 02 B 90 Rückforderung 

ZGUT 10/11 03 C 80 Erstmeldung Korrektur 

ZGUT 10/11 04 D 80 Meldung (weitere Tage) 

Fallstorno, führt auch zur Rückforderung von Zuzahlungsgutschriften 

ZGUT 10/11 01 A 80 Erstmeldung 

AUFN {30-35} 01   Fallstorno 
(Zur Abwicklung eines Falles nach einem Fallstorno ist die Anlage eines neuen Falles mit neuem 
krankenhausinternen Kennzeichen notwendig.) 

Fehlerhafte Meldung 

ZGUT 10/11 01 A 80 Erstmeldung mit Fehler 

ZGUT(FHL) 10/11 01 A 80 Fehlermeldung 

ZGUT 10/11 01 A 80 Erstmeldung ohne Fehler 

Fehlerhafte Rückforderung 

ZGUT 10/11 01 A 80 Erstmeldung 

ZGUT 10/11 02 B 90 Rückforderung mit Fehler 

ZGUTFHL) 10/11 02 B 90 Fehlermeldung 

ZGUT 10/11 02 B 90 Rückforderung ohne 
Fehler 

ZGUT 10/11 03 C 80 Erstmeldung Korrektur 

Rückforderung einer fehlerhaften Meldung durch das Krankenhaus; Fehlermeldungen zur ersten 
Meldung und zur Rückforderung (keine Lfd.-Nr. 1 vorhanden) durch die Krankenkasse 

ZGUT 10/11 01 A 80 Erstmeldung mit Fehler 

ZGUT(FHL) 10/11 01 A 80 Fehlermeldung 

ZGUT 10/11 02 B 90 Rückforderung 

ZGUT(FHL) 10/11 02 B 90 Fehlermeldung (rückge-
forderte Gutschrift nicht 
vorhanden) 

ZGUT 10/11 01 A 80 Erstmeldung ohne Fehler 

 


